
  27.06.1947 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

27.06.1947 

Geschäftszahl 

0335/46 

Rechtssatz 

Ein physischer oder psychischer Zwang, der die freie Willensbildung verhindert, macht auch im Bereiche des 
öffentlichen Rechtes eine Willenserklärung und sohin auch einen Rechtsmittelverzicht unwirksam. 
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Beachte 
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